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Ausfertigung für den zu Verpflichtenden 

 

 

Auszüge aus den Gesetzestexten 

  

 
Bayerisches Datenschutzgesetz  
(BayDSG)  

 
Vom 23. Juli 1993  
 
zuletzt geändert am 10. Juni 2008 (GVBl 2008, S. 315)  

 

 
Art. 5  

Datengeheimnis  

 
Den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 

zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 
 
 
Auszüge aus dem  
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Strafgesetzbuch (StGB)  

 
BDSG § 5 Datengeheimnis 

  
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 

zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen 
Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das 

Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.  
 

 

BDSG § 43 Bußgeldvorschriften  

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. entgegen § 4 d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4 e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig macht,  
 
2. entgegen § 4 f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten 
für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,  
 
3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder 

nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann,  
 
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogenen Daten übermittelt oder nutzt,  
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5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Weise ihrer glaub-
haften Darlegung nicht aufzeichnet,  
 
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogenen Daten in elektronische oder gedruckte Adress-, Ruf-
nummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,  
 
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,  
 
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benachrichtigt,  
 
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt,  
 
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs.4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder  
 
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.  
 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,  
 
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automati-
sierten Verfahrens bereithält,  
 
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem 

anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft,  
 
4. die Übermittlung von personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige 

Angaben erschleicht,  
 
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 

1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, 

oder  
 
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 

Abs. 2 Satz 3 die in § 40 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben zusammenführt.  
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtau-
send Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro ge-
ahndet werden.  
 
 
§ 44 Strafvorschriften  

 
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 

oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörde.  
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StGB § 202 a Ausspähen von Daten  

 
(1) Wer unbefugt Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders ge-
sichert sind, sich oder einem anderen verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
 
(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmit-
telbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden.  
 
StGB § 205 Strafantrag  

 
In den Fällen des § 201 Abs. 1 und 2 und der §§ 202 bis 204 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt.....  
 
 
StGB § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen  

 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 

Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
 
1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsaus-
übung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,  
 
2. .....  
 
anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
  
(2) Ebenso wird bestraft....,  
(3) ...Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßigen tätigen Gehilfen und die Perso-
nen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind. ... 
 
 
TKG § 85 Fernmeldegeheimnis  

 
(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände, 

insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das 
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.  
(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist verpflichtet, wer geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringt oder daran mitwirkt. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tä-

tigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.  
(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßi-
ge Erbringung der Telekommunikationsdienste erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den 

näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die 

dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwen-
dung dieser Kenntnisse für andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, 

soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich 

auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vor-
rang.  
(4) ....... 
 

 

Vollständige Gesetzestexte unter: www.gesetze-im-internet.de 

http://www.gesetze-im-internet.de

